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1 Veranlassung – Aufgabenstellung 

Die HUECK System GmbH & Co. KG beauftragte die DMT GmbH & Co. KG mit der Erstellung 

einer gutachterlichen Stellungnahme zum Brandschutz-, Rauchschutz- und Dauerfunktions-

verhalten von 9 Stück T 30-RS-Feuerschutzabschlüssen für das  

Bauvorhaben:  

Klinikum Traunstein BA2 

Cuno-Niggl-Straße 3 

83278 Traunstein 

Ausführendes Unternehmen: 

Noch nicht bekannt 

Die von dem ausführenden Unternehmen für das o.a. Bauvorhaben herzustellenden und zu 

liefernden Feuerschutzabschlüsse weichen von der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

/ allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-6.20-2144 ab. 

Die Feuerschutzabschlüsse müssen laut den Angaben des Auftraggebers so ausgeführt wer-

den, dass sie in die Feuerwiderstandklasse „T 30-RS“ nach DIN 4102-5 : 1977-09 bzw. DIN 

18095 eingestuft werden können. 
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2 Beurteilungsgrundlagen 

Beurteilungsgrundlagen der gutachtlichen Stellungnahme sind die im Folgenden zitierten Re-

gelwerke /R/, Berichte /B/ sowie Anlagen /A/: 

/R1/ DIN 4102-5 : 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 5: Feuer-

schutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschachtwänden und gegen Feuer widerstands-

fähige Verglasungen. Begriffe, Anforderungen und Prüfungen 

/R2/ DIN 4102-18 : 1991-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 18: Feuer-

schutzabschlüsse, Nachweis der Eigenschaft „selbstschließend“ (Dauerfunktionsprü-

fung) 

/R3/ DIN 4102-2 : 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 2: Bauteile, 

Begriffe, Anforderungen und Prüfungen 

/R4/ DIN 18095-2 : 1991-03 Türen – Rauchschutztüren; Prüfung der Dauerfunktionstüchtig-

keit und Dichtheit 

/B1/ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-6.20-

2144 vom 13. Oktober 2022 über die Feuerschutzabschlüsse T 30-1-FSA, T 30-1-RS-

FSA, T 30-2-FSA und T 30-2-RS-FSA „Lava 77-30“ 

/B2/ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-MPA-BS-25002 - Nichttragende, 

raumabschließende Trennwandkonstruktion mit einer beidseitigen Beplankung aus 

Gipsplatten der Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60 bzw. F 90 gemäß DIN 4102-2:1977-

09 bei einseitiger Brandbeanspruchung entspr. lfd. Nr. C 4.2 Verwaltungsvorschrift 

Technische Baubestimmungen (VV TB) Teil C – Fassung Februar 2025 Bauarten zur 

Errichtung von nichttragenden inneren Trennwänden, einschließlich Einbauten (Sani-

täreinrichtungen) an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt werden, 

mit Ausnahme von solchen aus Glas vom 16.07.2025 

/A1/ Konstruktionszeichnungen gemäß den Anlagen 1 bis 13  

/A2/ Grundrisszeichnungen gemäß den Anlagen 14 bis 17  
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3 Konstruktionsbeschreibung 

Die zu beurteilenden T 30-RS Feuerschutzabschlüsse werden entsprechend der allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Z-6.20-2144 der Hueck Sys-

tem GmbH & Co. KG hergestellt. Es handelt sich dabei um verglaste Aluminiumrahmentüren 

des Systems „Lava 77-30“ mit einer Profiltiefe von 77 mm. Die ein- und zweiflügeligen Feuer-

schutzabschlüsse dürfen entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allge-

meinen Bauartgenehmigung bis zu den maximalen lichten Durchgangsmaßen (B x H)  

1458 mm x 3009 mm (1-flg.) bzw. 2858 mm x 3009 mm (2-flg.) ausgeführt werden. In Verbin-

dung mit Seiten- und Oberteilen dürfen die äußeren Abmessungen 3500 mm x 3500 mm (1-

flg.) bzw. 4500 mm x 3500 mm (2-flg.) betragen.  

Die T 30-RS Elemente werden zweiflügelig mit Oberlicht ausgeführt. Die Außenabmessungen 

der Türen inkl. Oberlicht betragen maximal (B x H) 2380 mm x 2635 mm bzw. 2370 mm x 

2780 mm. Die Abmessungen liegen damit deutlich innerhalb der zugelassenen Maximalab-

messungen. Die zu bewertenden Elemente sind in den Anlagen 1 bis 13 dargestellt.  

Der Anschluss / Einbau der Feuerschutzabschlüsse erfolgt entsprechend der in der allgemei-

nen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigungen Nr. Z-6.20-2144 zuge-

lassenen Wänden. Jedoch sollen die Elemente an unterschiedliche Baukörper angeschlossen 

werden. Seitlich erfolgt der Anschluss an Stahlbetonwände, teilweise orthogonal verlaufend 

(parallele Flurwand). Die Dicke der Stahlbetonwand beträgt nach Angaben des Auftraggebers 

mindestens 200 mm. Teilweise erfolgt seitlich der Anschluss an eine leichte Trennwand ent-

sprechend des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses P-MPA-BS-250002 /B2/. Auch 

oben wird der Anschluss an ein Deckenschott entsprechend des allgemeinen bauaufsichtli-

chen Prüfzeugnisses P-MPA-BS-250002 /B2/. ausgeführt. Oberhalb bzw. seitlich der Türöff-

nung wird ein Stahlrohr 100 mm x 50 mm x 4 mm angeordnet, die Wand wird dreiseitig be-

plankt mit zwei Lagen Brandschutzplatten.  

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-MPA-BS-250002 /B2/ ist in der allgemei-

nen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Z-6.20-2144 nicht aufge-

führt. 

Gemäß den Angaben des Deutschen Instituts für Bautechnik sind gemischte Anschlüsse und 

auch der Einbau in parallel verlaufende Wände nicht über die allgemeine bauaufsichtliche Zu-

lassung / allgemeine Bauartgenehmigung abgedeckt und müssen daher ggf. über eine Begut-

achtung / Prüfung nachgewiesen werden. 

Deshalb wird für die Konstruktionen eine gutachterliche Stellungnahme auf der Basis der all-

gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen / allgemeinen Bauartgenehmigungen als Grundlage 
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eines Antrages auf eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung / Zustimmung im Einzelfall 

erforderlich.  

 

4 Brandschutz-, Rauchschutz- und Dauerfunktionstechnische Beurteilung 

Für die Feuerschutzabschlüsse mit der Bezeichnung „Lava 77-30“ liegt zum derzeitigen Zeit-

punkt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-6.20-

2144 vor.  

Die hier zu beurteilenden Feuerschutzabschlüsse weichen in dem folgenden Detail von den 

o.a. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen / allgemeinen Bauartgenehmigungen ab: 

■ Vermischen der Anschlüsse von zugelassenen Wänden und Einbau in teilweise paral-

lel verlaufende Wände (orthogonaler Türeinbau). 

■ Wandanschluss an Metallständerwand entsprechend dem allgemeinen bauaufsichtli-

chen Prüfzeugnis P-MPA-BS-250002 /B2/. und oberer Anschluss an Abschottung ent-

sprechend dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-MPA-BS-250002 

/B2/.   

Dabei muss für alle FSA die Einbausituation mit seitlichem Anschluss an eine Stahlbetonwand, 

teilweise orthogonal zum Feuerschutzabschluss angeordnet (parallele Flurwand), oder eine 

Metallständerwand entsprechend dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-MPA-BS-

250002 /B2/, sowie mit oberem Anschluss an eine Gipskarton-Abschottung entsprechend dem 

allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-MPA-BS-250002 /B2/ bewertet werden.  

Die Feuerschutzabschlüsse der Bauart "Lava 77-30" entsprechend der allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassung / Bauartgenehmigung Z-6.20-2144 dürfen u.a. in mind. 115 mm dickes 

Mauerwerk, mind. 100 mm Beton und mind. 100 mm dicke F 30 Gipskarton-Montagewände 

eingebaut werden oder an mind. F 30 bekleidete Stahlbauteile anschließen.  

Das DIBt betont, dass bei den in der Zulassung / Bauartgenehmigung aufgelisteten zulässigen 

Wänden/Bauteilen das verwendete Wort "oder" zwischen den einzelnen Wänden/Bauteilen 

dabei der Aufzählung dient. Die aufgelisteten Wände/Bauteile dürfen nach Auffassung des 

DIBt nicht beliebig kombiniert werden, falls doch, muss die Einbausituation im Einzelnen je-

weils bewertet werden. Außerdem ist der Einbau in parallel angeordnete Wände nicht vorge-

sehen.  

In den für die Erteilung der Zulassung der Feuerschutzabschlüsse notwendigen Brand- Rauch- 

und Dauerfunktionsprüfungen durchlaufen die Abschlüsse ein vielfältiges Prüfprogramm in 
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verschiedenen Ausführungen und Einbausituationen. Dabei werden stets die vermeintlich 

„schwächsten“ Wandkonstruktionen eingesetzt, um später im Zulassungsverfahren z.B. 

Wände mit höherer Dichte und Dicke oder höherer Feuerwiderstandsklassifizierung bewerten 

zu können. In dem Prüfprogramm ist es auch vorgesehen, dass die zu bewertenden verglasten 

Aluminiumrahmenelemente u.a. in „steifen“, sich kaum verformenden Mauerwerkswänden 

brandschutztechnisch nachzuweisen sind, um u.a. zu ermitteln, ob sich die unter Temperatur-

einfluss verformenden Türflügel übermäßig von dem fest mit der Wand verbundenem Zargen-

profil abheben und es dadurch zu einem Verlust des Raumabschlusses kommt. Weitere Nach-

weise erfolgen dann u.a. in „weichen“ Gipskarton-Montagewänden, die der Verformung der 

Aluminiumrahmenelemente kaum entgegensetzen, sondern bei der sich die Zarge inklusive 

der Wand relativ stark verformen. Hier wird ermittelt, wie sich die Probekörper in einem Umfeld 

mit größerer Verformung verhalten. 

Sollen dann, wie bei den zu bewertenden „Lava 77-30“ Elementen, auch Seitenteile und Ober-

teile oder der Einbau in Brandschutzverglasungen zugelassen werden, erfolgen weitere 

Brandprüfungen in diesen Konstellationen. Hier wird dann u. a. auch auf ein sich eventuell 

unterschiedlich verformendes Umfeld eingegangen. Die möglicherweise unterschiedliche Ver-

formung der verschiedenen Wandarten wird als kritisch bezüglich des Feuerwiderstandsver-

haltens des Feuerschutzabschlusses angesehen.  

Somit kann ausgesagt werden, dass die T30-RS „Lava 77-30“ Feuerschutzabschlüsse ent-

sprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / Bauartgenehmigung Z-6.20-2144, 

die u.a. für den Einbau in Massivwänden, mind. F 30 Montagewänden, mind. F 30 bekleideten 

Stahlbauteilen sowie außerdem in „Lava 77-30“ F 30 Brandschutzverglasungen zugelassen 

sind und mit Seiten- und Oberteilen bis zu 4,5 m Breite und 3,5 m Höhe ausgeführt werden 

dürfen, für den Einbau in starrem, weichem oder sich unterschiedlich verformendem Umfeld 

geeignet sind.  

Bei den oben beschriebenen zu bewertenden Einbausituationen werden sich die angrenzen-

den Bauteile bei einer Beflammung von 30 Minuten verformungstechnisch ähnlich verhalten. 

Die seitlichen Stahlbetonwände werden sich im Brandfall nicht bzw. kaum verformen, auch 

wenn sie orthogonal zu den Abschlüssen verlaufen. Auch die Gipskarton-Wand und Gipskar-

ton-Abschottung mit dem zweilagig bekleideten verstärkenden Stahlprofil mit den Mindestab-

messungen 100 mm x 50 mm x 4 mm seitlich bzw. oberhalb der Türöffnung wird aufgrund der 

doppelten Beplankung über eine Beflammungsdauer von 30 Minuten keine wesentliche Ver-

formung zeigen.  
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Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-MPA-BS-250002 /B2/ ist in der allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Z-6.20-2144 /B1/ nicht aufge-

führt. 

In der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Z-6.20-

2144 /B1/ sind diverse klassifizierte Wände aus Gipsplatten mit Ständern und Riegeln aus 

Stahlblech mit beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Feuerschutzplatten (GKF) und 

nicht-brennbarer Mineralwolle-Dämmschicht genannt, die alle vergleichbar mit der hier zu be-

wertenden beplankten Metallständerwand entsprechend dem allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnis P-MPA-BS-250002 /B2/ sind. Diese müssen mindestens der Feuerwiderstands-

klasse F 30 entsprechen. Aufgrund des zugelassenen Anschlusses an bekleidete Stahlstützen 

und -träger sowie der hier vorgesehenen und oben beschriebenen Ausführung mit doppelter 

Beplankung ist nicht anzunehmen, dass bei einer Feuerbeanspruchung von 30 Minuten die 

angrenzenden Stützen bzw. Träger wesentliche Verformungen in die Feuerschutzabschlüsse 

einleiten.  

Somit wird aus Sicht der Unterzeichner die dargestellte Einbausituation in Mischbauweise kei-

nen negativen Einfluss auf das Feuerwiderstandsverhalten der Abschlüsse haben.  

Hinsichtlich der Rauchdichtigkeit und der Dauerfunktionsfähigkeit haben die unterschiedlichen 

Wandanschlüsse, die alle in der Zulassung / Bauartgenehmigung aufgeführt sind, keinen nen-

nenswerten Einfluss. Die Wandarten sind alle entsprechend nachgewiesen, hinsichtlich der 

Dichtigkeit werden keine Dichtebenen verändert und die Wandbefestigung bleibt jeweils wie 

in der Zulassung angegeben.  

 

Auf der Grundlage der in Abschnitt 2 aufgelisteten Beurteilungsgrundlagen sowie der o.a. Be-

urteilung bestehen aus Sicht der Unterzeichner keine Bedenken, die zu beurteilenden Feuer-

schutzabschlüsse in die  

 Feuerwiderstandsklasse „T 30“ nach DIN 4102-5 : 1977-09  

einzustufen.  

Weiterhin können die Abschlüsse als Rauchschutzabschlüsse nach DIN 18095-1 : 1988-10 

eingestuft werden. Sie sind damit im bauaufsichtlichen Sinne verwendbar als feuerhemmen-

der, rauchdichter und selbstschließender Abschluss. 
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5 Kennzeichnung 

 

Die Kennzeichnung an den Feuerschutzabschlüssen sollte durch ein Schild aus Stahlblech 

erfolgen, das folgende Angaben – dauerhaft lesbar – enthalten sollte: 

 

- Feuerschutzabschluss T 30-2-RS-FSA für das Bauvorhaben „Klinikum Traunstein 

BA2, Cuno-Niggl-Straße 3, 83278 Traunstein“ 

- Hersteller 

- Aktenzeichen und Datum der Verwendungsgenehmigung 

- Zustimmende Behörde 

- Einheitliches Überwachungszeichen mit Angabe der überwachenden Stelle 

- Herstellungsjahr 
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6 Besondere Hinweise 
 

■ Diese gutachterliche Stellungnahme dient zur Beantragung einer vorhabenbezogenen 

Bauartgenehmigung / Zustimmung im Einzelfall bei der zuständigen Bauaufsicht. Die 

Erteilung einer vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung / Zustimmung im Einzelfall 

obliegt der zuständigen Bauaufsicht. 

■ Die ordnungsgemäße Ausführung liegt ausschließlich in der Verantwortung der aus-

führenden Unternehmen. 

■ Änderungen und Ergänzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gut-

achterlichen Stellungnahme) sind nur nach Rücksprache mit der DMT GmbH & Co. KG 

möglich. 

■ Das brandschutz-, rauchschutz- bzw. lüftungstechnische Gesamtkonzept für das Bau-

vorhaben ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen Stellungnahme. 

■ Die vorliegende gutachterliche Stellungnahme Nr. 8124460497-001 GS-BS-Kru/Kan 

gilt nur für die beurteilten Feuerschutzabschlüsse innerhalb des Bauvorhabens „Klini-

kum Traunstein BA2, Cuno-Niggl-Straße 3, 83278 Traunstein“ und kann nicht ohne 

eine erneute Überprüfung auf andere Objekte übertragen werden. 

 

49762 Lathen, 19.11.2025    Bearbeiter 

       

 

         Kanjahn 
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Stellungnahme 8124460497-001 
GS-BS-Kru/Kan vom 19.11.2025



Tür-Nr. TS-16.10.100.2.T1.BTF
Pos. 02.020
T30-RS- 2 Tür, DIN -
Blatt-Nr. 20b

Tür-Nr. TS-16.10.100.1.T2.BTF
Pos. 02.020
T30-RS- 2 Tür, DIN -
Blatt-Nr. 20a

1.Obergeschoss

Anlage 15 zur gutachterlichen 
Stellungnahme 8124460497-001 
GS-BS-Kru/Kan vom 19.11.2025



Tür-Nr. TS-16.20.100.2.T1.BTF
Pos. 02.020
T30-RS- 2 Tür, DIN -
Blatt-Nr. 20d

Tür-Nr. TS-16.20.100.1.T2.BTF
Pos. 02.020
T30-RS- 2 Tür, DIN -
Blatt-Nr. 20c

2.Obergeschoss

Anlage 16 zur gutachterlichen 
Stellungnahme 8124460497-001 
GS-BS-Kru/Kan vom 19.11.2025



Tür-Nr. TS-16.30.100.2.T1.BTF
Pos. 02.020
T30-RS- 2 Tür, DIN -
Blatt-Nr. 20e

3.Obergeschoss

Anlage 17 zur 
gutachterlichen 
Stellungnahme 
8124460497-001 GS-BS-
Kru/Kan vom 19.11.2025


